
Arbeiter erst verpflichtet sind, derartige Mehrarbeit zu
leisten, wenn sie das mit dem Arbeitgeber vereinbart haben.
Eine einseitige Anordnung der durch die Genehmigung mög—
lichen Mehrarbeit durch den Arbeitgeber gibt es daher nicht.
Wird nachträglich ein Tarifvertrag abgeschlossen, so kommt
die behördliche Genehmigung sofort in Wegfall und es gelten
nur die Bestimmungen des Tarifvertrages, an die dann der

einzelne Arbeiter ohne weiteres kraft der unmittelbaren
Wirkung des Tarifvertrages gebunden ist.

—AD

Wird auf Grund der 88 8, 5, 6 oder 10 Mehrarbeit ge—

leistet, so haben die Arbeitnehmer mit Ausnahme der Lehr
linge für die über die Grenzen des 81 Satz 2 und 3 hinaus-

gehende Arbeitszeit Anspruch auf eine angemessene Vergütung
über den Lohn für die regelmäßige Arbeitszeit hinaus, und

zwar auch dann, wenn in diesen Fällen gemäß 89 länger als
zehn Stunden gearbeitet wird. Dies gilt nicht, soweit die
Mehrarbeit auch nach den 882oder 4 zulässig wäre oder

lediglich infolge von Notfällen, Naturereignissen, Unglücks
fällen oder anderen unvermeidlichen Störungen erforderlich
ist (1).

Als angemessene Vergütung gilt, sofern die Beteiligten
nicht nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eine andere

Regelung vereinbaren oder besondere Umstände eine solche
rechtfertigen, ein Zuschlag von 25 v. H. (2).

Entsteht zwischen gesamtvertragsfähigen Parteien Streit
über die Form, die Höhe oder die Art der Berechnung der

Vergütung und kommt in freien Verhandlungen oder im

Schlichtungsverfahren keine Gesamtvereinbarung zustande,
so trifft der Schlichter auf Antrag eine bindende Regelung.
Unter den gleichen Voraussetzungen entscheidet er auch bindend

darüber, inwieweit die Mehrarbeit wegen Arbeitsbereitschaft
nach 8 2 oder wegen Vorliegens der Voraussetzungen des 84

keinen Anspruch auf Vergütung begründet. Zuständig ist
der ständige Schlichter oder, wenn die Streitigkeit seinen

Bezirk wesentlich überschreitet, ein vom Reichsarbeitsminister
für den Einzelfall bestellter Schlichter (3).

War die Mehrarbeit schon am 1. April 1927 tarifvertrag
lich vereinbart oder behördlich zugelassen, so gelten die Vor—
schriften der Absätze 1 und 2 erst vom Ablauf des Tarif

44


